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Mein SELBSTTEST ist positiv 

– Was muss ich jetzt tun? 

 

 

 

Liebe Bürgerin, lieber Bürger, 

 

Sie haben an sich einen sogenannten Selbsttest (ohne Beaufsichtigung geschulter Personen) auf das 

Coronavirus SARS-CoV-2 durchgeführt und Ihr Test ist positiv ausgefallen.  

Im Folgenden erfahren Sie, was Sie im Falle eines positiven Testergebnisses beachten müssen. 

 
 

1. Lassen Sie Ihr Testergebnis bestätigen! 

 Mitunter zeigen Selbsttests auch falsch positive Ergebnisse an. Bei Vorliegen eines positiven 

Ergebnisses eines Selbsttests besteht daher nach der Corona-Verordnung Absonderung die 

Verpflichtung, dass Sie Ihr Ergebnis unverzüglich mittels eines zuverlässigeren PCR-

Tests bestätigen lassen. Kommen Sie dieser Nachtestpflicht nicht nach, kann dies mit einem 

Bußgeld geahndet werden. 

 Nach der aktuell geltenden Testverordnung des Bundes haben Sie Anspruch auf eine 

bestätigende Untersuchung. Diese Testung ist für Sie kostenfrei. 

 Wenden Sie sich an eine Teststelle, um Ihr positives Selbsttestergebnis durch einen PCR-Test 

bestätigen zu lassen. Die Kontaktdaten erfahren Sie über die Internetseite der 

Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg unter 

www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/corona-anlaufstellen/corona-karte oder unter der 

Telefonnummer 116 117. Eine Auflistung teilnehmender Apotheken, die Testungen anbieten, 

finden Sie auf der Internetseite der Landesapothekenkammer unter  

www.lak-bw.de/service/patient/antigen-schnelltests. Oftmals listen auch die Kommunen 

weitere Teststellen auf ihren Internetseiten. 

 Weisen Sie die Teststelle bereits vorab auf Ihren positiven Selbsttest hin. 

 Zur Durchführung des PCR-Tests können Sie die freiwillige häusliche Absonderung unter-

brechen. Beachten Sie dabei bitte entsprechende Schutzmaßnahmen (Abstand, medizinischer 

Mund-Nasen-Schutz oder FFP2 Maske). 

 

2. Begeben Sie sich in Absonderung! 

 Soweit möglich wird empfohlen, sich bis zum Vorliegen des bestätigenden PCR-

Testergebnisses freiwillig in häusliche Absonderung zu begeben und Kontakte größtmöglich 

zu vermeiden.  

 Eine Pflicht zur Absonderung besteht erst ab demjenigen Zeitpunkt, an dem ein positives 

PCR-Testergebnis vorliegt. Hinsichtlich eines etwaigen Anspruchs auf Entschädigung nach 

§ 56 IfSG beachten Sie bitte die Informationen unter  

https://www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/corona-anlaufstellen/corona-karte/
https://www.lak-bw.de/service/patient/antigen-schnelltests.html
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Antworten auf häufige Fragen zu Entschädigungen nach § 56 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz 

(IfSG) / Verdienstausfall wegen Absonderung  

 Tragen Sie eine Maske, wenn Sie Kontakt zu anderen Personen in Ihrem Haushalt haben. 

Lüften Sie regelmäßig alle Zimmer der Wohnung. Vermeiden Sie direkten Kontakt zu 

weiteren Personen in Ihrem Haushalt. 

 Informieren Sie sich vor Betreten von Einrichtungen wie z.B. Pflegeheimen, Krankenhäusern 

oder Schulen über die dort geltenden Vorschriften.  

 Treten bei Ihnen Symptome auf, nehmen Sie telefonisch Kontakt zu Ihrem Hausarzt oder dem 

hausärztlichen Notdienst (116 117) auf! 

 

3. Informieren Sie Ihre Haushaltsangehörigen! 

 Teilen Sie allen Ihren Haushaltsangehörigen gegebenenfalls vorsorglich mit, dass ein 

positives Selbsttestergebnis bei Ihnen vorliegt und Sie sich mittels PCR-Test nachtesten 

lassen.  

 Aus Ihrem positiven Selbsttest ergeben sich noch keine Absonderungsverpflichtungen für Ihre 

Haushaltsangehörigen.  

 Eine Pflicht zur Absonderung besteht für Ihre Haushaltsangehörigen erst ab dem Zeitpunkt, 

an dem für Sie ein positives PCR-Testergebnis oder ein positives Antigen-Schnelltestergebnis 

(nicht Selbsttest) vorliegt. 

 

4. Weitere Informationen 

Antworten auf weitere Fragen rund um Testungen und bei positivem PCR-Test auf das Coronavirus 

SARS-CoV-2 finden Sie unter: 

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-

pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/testen/  

 

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/faq/#:~:text=F%C3%BCr%20Absonderungszeitr%C3%A4ume%20ab%20dem%2031,h%C3%B6chstens%202.016%20Euro%20pro%20Monat
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/faq/#:~:text=F%C3%BCr%20Absonderungszeitr%C3%A4ume%20ab%20dem%2031,h%C3%B6chstens%202.016%20Euro%20pro%20Monat
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/testen/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/testen/
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Mein SCHNELLTEST ist positiv 

– Was muss ich jetzt tun? 
 

 

Liebe Bürgerin, lieber Bürger, 

 

Sie haben sich einer Testung auf das Coronavirus SARS-CoV-2 mittels Antigen-Schnelltest unterzogen und 

Ihr Test ist positiv ausgefallen. Hierunter fallen Antigentests, die von geschulten Dritten durchgeführt oder 

von geeigneten Personen überwacht wurden. Alleine durchgeführte und nicht durch Dritte überwachte 

Selbsttests fallen nicht darunter.  

Im Folgenden erfahren Sie, was Sie im Falle eines positiven Testergebnisses beachten müssen. 

 
 

1. Begeben Sie sich in Absonderung (Isolation)! 

 Wenn Sie ein positives Antigen-Schnelltestergebnis erhalten haben, begeben Sie sich unverzüglich 

und ohne Umwege in Ihre Wohnung/Ihr Haus! Dies gilt auch für geimpfte und genesene Personen. 

 Verlassen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus nur in medizinischen oder sonstigen Notfällen oder zum 

Testen. Wenn Sie einen Garten oder einen Balkon haben, können Sie sich dort alleine aufhalten. 

 Vermeiden Sie direkten Kontakt zu den weiteren Personen in Ihrem Haushalt. Bleiben Sie, wenn mög-

lich, in einem eigenen Zimmer – auch bei den Mahlzeiten. Tragen Sie eine Maske, wenn Sie Kontakt 

zu anderen Personen in Ihrem Haushalt haben. Lüften Sie regelmäßig alle Zimmer der Wohnung. Sie 

und Ihre Haushaltsmitglieder (außer diese sind geimpft oder genesen) dürfen keinen Besuch empfan-

gen. Auch geimpfte oder genesene Haushaltsmitglieder sollten jedoch nach Möglichkeit in dieser Zeit 

keinen Besuch im selben Haushalt empfangen. 

 Wenn Sie Symptome bekommen oder sich diese verschlimmern, nehmen Sie telefonisch Kontakt zu 

Ihrem Hausarzt oder dem hausärztlichen Notdienst (116 117) auf! 

 

2. Dauer der Absonderung und Möglichkeiten zur vorzeitigen Beendigung 

 Ihre Absonderung endet in der Regel 10 Tage nach dem Testergebnis (Probenahme). Auch ein an-

schließendes bestätigendes positives PCR-Testergebnis verlängert die Dauer nicht. Gerechnet wird ab 

dem positiven Schnelltest-Ergebnis.  

 Wenn zur Bestätigung noch ein PCR-Test durchgeführt wurde und das Ergebnis des PCR-Tests nega-

tiv ist, dann endet die Absonderung direkt mit dem Vorliegen des negativen PCR-Ergebnisses. Es er-

folgt keine gesonderte Mitteilung durch das Gesundheitsamt. Sie müssen das negative PCR-Ergebnis 

der zuständigen Ortspolizeibehörde mitteilen. Die Kosten für die PCR-Nachtestung sind von der Test-

verordnung des Bundes abgedeckt und somit für Sie kostenfrei. 

 Wenn Sie vollständig geimpft sind (bedeutet nach einem unter www.pei.de/impfstoffe/covid-19 veröf-

fentlichten Impfschema, Auffrischimpfung muss nicht nachgewiesen werden) und die gesamte Dauer 

über asymptomatisch waren, können Sie die Absonderung mit einem negativen Antigenschnelltester-

gebnis frühzeitig beenden. Die Probenahme für die Testung darf frühestens am 7. Tag der Absonde-

rung durchgeführt werden. Ihre Absonderung endet dann vorzeitig direkt mit Vorliegen des negativen 

Testergebnisses noch am selben Tag. Das negative Testergebnis muss nur vorgelegt werden, wenn die 

Behörde dies explizit verlangt. Die Möglichkeit zur Freitestung besteht nicht, wenn bei Ihnen eine be-

sorgniserregende Variante (aktuell z.B. Omikron) feststellt wurde. 
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3. Lassen Sie Ihr Testergebnis bestätigen! 

 Selten zeigen Antigen-Schnelltests auch falsch positive Ergebnisse an. Ihr positives Ergebnis sollte 

deshalb mittels eines zuverlässigeren PCR-Tests bestätigt werden.  

 Wenn Sie den Schnelltest in der Schule, beim Arbeitgeber oder im Rahmen des Zugangs zu einem 

Dienstleister (z.B. Friseur) selbst durchgeführt haben und dabei von einer geeigneten Person über-

wacht wurden, besteht eine Pflicht zu einer nachfolgenden PCR-Testung. 

 Wenden Sie sich an eine Teststelle, um Ihr Antigen-Schnelltestergebnis durch einen PCR-Test bestäti-

gen zu lassen. Der PCR-Test ist in diesem Fall kostenfrei. Die Kontaktdaten erfahren Sie über die In-

ternetseite der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg unter  

https://www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/corona-anlaufstellen/corona-karte/ oder unter der Tele-

fonnummer 116 117. Eine Auflistung teilnehmender Apotheken, die mitunter auch PCR-Testungen 

anbieten, finden Sie auf der Internetseite der Landesapothekenkammer. Oftmals listen auch die Kom-

munen weitere Teststellen auf ihren Internetseiten. 

 Zur Durchführung des PCR-Tests dürfen Sie die häusliche Absonderung unterbrechen. Schutzmaßnah-

men (Abstand, medizinischer Mund-Nasen-Schutz oder FFP2 Maske) sind dabei unbedingt zu beach-

ten.  

 Wenn Sie sich zusätzlich einer bestätigenden PCR-Testung unterzogen haben und das Ergebnis dieses 

PCR-Tests negativ ist, dann endet Ihre Absonderung und die Absonderung Ihrer Haushaltsangehöri-

gen sofort mit Erhalt des Testergebnisses! 

 

4. Informieren Sie Ihre Haushaltsangehörigen! 

 Teilen Sie all Ihren Haushaltsangehörigen schnellstmöglich mit, dass Sie positiv getestet wurden. 

 Ihre Haushaltsangehörigen müssen sich ebenfalls sofort nach Kenntnis über Ihr positives Ergebnis in 

Absonderung (Quarantäne) begeben, außer diese waren innerhalb der letzten sechs Monate nachweis-

lich (PCR-Test) an COVID-19 erkrankt oder sind vollständig geimpft (bedeutet nach einem unter 

www.pei.de/impfstoffe/covid-19 veröffentlichten Impfschema, Auffrischimpfung muss nicht nachge-

wiesen werden) und haben keine gegenteilige Anordnung der zuständigen Behörde erhalten.  

 Auch Ihre absonderungspflichtigen Haushaltsangehörigen dürfen die Wohnung oder das Haus nur in 

medizinischen oder sonstigen Notfällen oder zum Testen verlassen. Ein Aufenthalt auf dem eigenen 

Balkon oder im eigenen Garten sind möglich.  

 Die Quarantäne für Ihre Haushaltsangehörigen endet in der Regel 14 Tage nach Ihrem Testergebnis, 

sofern Ihre Haushaltsangehörigen nicht selbst Symptome entwickeln und/oder positiv getestet werden. 

 Zudem besteht die Möglichkeit zur vorzeitigen Beendigung der Quarantäne von Haushaltsangehöri-

gen, sofern diese keine Symptome zeigen. Ab dem siebten Tag der Absonderung kann ein Antigen-

schnelltest vorgenommen werden. Ist dieser negativ, endet die Absonderung der Haushaltsangehöri-

gen direkt mit dem Vorliegen des negativen Schnelltestergebnisses. Das negative Testergebnis (zur 

vorzeitigen Beendigung der Absonderung der Haushaltsangehörigen) muss bis zum Ablauf der ur-

sprünglichen Absonderungsdauer mitgeführt und nur auf Verlangen der zuständigen Behörde vorge-

legt werden. 

 Wenn beim Primärfall eine besorgniserregende Variante vorliegt (aktuell z.B. Omikron), ist eine Frei-

testung der Haushaltsangehörigen nicht möglich.  

https://www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/corona-anlaufstellen/corona-karte/
https://www.lak-bw.de/service/patient/corona-testangebote-in-apotheken.html
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 Aus Ihrem positiven Antigen-Schnelltestergebnis ergeben sich zunächst keine weiteren Absonderungs-

verpflichtungen für andere Personen außer Ihren Haushaltsangehörigen. Sie können Ihr Umfeld und 

weitere Kontaktpersonen über ihr positives Testergebnis unterrichten. Ihre Kontaktpersonen müssen 

sich jedoch nicht beim Gesundheitsamt melden. 

 

5. Kontaktaufnahme durch das Gesundheitsamt 

 Das Gesundheitsamt wird mit positiv getesteten Personen, Haushaltsangehörigen und weiteren Kon-

taktpersonen außerhalb von Ausbrüchen und Settings mit vulnerablen Gruppen künftig nicht mehr 

routinemäßig Kontakt aufnehmen. Es ist auch nicht erforderlich, dass Sie sich selbst an das Gesund-

heitsamt wenden. 

 Bei offenen Fragen rund um Ihre eigene Absonderung oder die Absonderung Ihrer Haushaltsangehöri-

gen nutzen Sie bitte entsprechende Telefon-Hotlines oder Informationsangebote, beispielsweise: 

o FAQ zu Fragen rund um Quarantäne und Isolation in Baden-Württemberg: 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/fragen-und-antworten-

rund-um-corona/faq-quarantaene/ 

o Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/fragen-und-antworten/quarantaene-und-isolierung/  

 Sofern Sie eine Bescheinigung über Ihre Absonderung benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihre zustän-

dige Ortspolizeibehörde. 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/fragen-und-antworten-rund-um-corona/faq-quarantaene/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/fragen-und-antworten-rund-um-corona/faq-quarantaene/
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/fragen-und-antworten/quarantaene-und-isolierung/
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Mein PCR-TEST ist positiv 

– was muss ich jetzt tun? 
 

 

Liebe Bürgerin, lieber Bürger, 

 

Sie haben sich einer Testung auf das Coronavirus SARS-CoV-2 mittels PCR-Test (auch PoC-PCR-

Tests fallen hierunter) unterzogen und Ihr Test ist positiv ausgefallen.  

Im Folgenden erfahren Sie, was Sie im Falle eines positiven PCR-Testergebnisses beachten müssen. 

 

1. Begeben Sie sich in Absonderung (Isolation)! 

 Wenn Sie ein positives PCR-Testergebnis erhalten haben, begeben Sie sich unverzüglich und 

ohne Umwege in Ihre Wohnung/Ihr Haus! Dies gilt auch für geimpfte und genesene Personen. 

(Auch, wenn Sie sich aufgrund von Symptomen soeben einem PCR-Test unterzogen haben und 

noch auf das Ergebnis warten, müssen Sie sich mindestens bis zum Erhalt des Testergebnisses 

in Absonderung begeben.) 

 Verlassen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus nur in medizinischen oder sonstigen Notfällen oder 

zum Testen. Wenn Sie einen Garten oder einen Balkon haben, können Sie sich dort alleine 

aufhalten. 

 Vermeiden Sie direkten Kontakt zu den weiteren Personen in Ihrem Haushalt. Bleiben Sie, wenn 

möglich, in einem eigenen Zimmer – auch bei den Mahlzeiten. Tragen Sie eine Maske, wenn Sie 

Kontakt zu anderen Personen in Ihrem Haushalt haben. Lüften Sie regelmäßig alle Zimmer der 

Wohnung. Sie und Ihre Haushaltsmitglieder (außer diese sind geimpft oder genesen) dürfen 

keinen Besuch empfangen. Auch geimpfte oder genesene Haushaltsmitglieder sollten jedoch 

nach Möglichkeit in dieser Zeit keinen Besuch im selben Haushalt empfangen. 

 Wenn Sie Symptome bekommen oder sich diese verschlimmern, nehmen Sie telefonisch 

Kontakt zu Ihrem Hausarzt oder dem ärztlichen Bereitschaftsdienst (116117) auf! 

 

2. Dauer der Absonderung und Möglichkeiten zur vorzeitigen Beendigung 

 Ihre Absonderung endet in der Regel 10 Tage nach Ersterregernachweis (Probeentnahme oder 

Laboreingangsdatum, je nachdem was auf dem Nachweis steht).  

 Wenn Sie vollständig geimpft sind (bedeutet nach einem unter www.pei.de/impfstoffe/covid-19 

veröffentlichten Impfschema, Auffrischimpfung muss nicht nachgewiesen werden) und die 

gesamte Dauer über asymptomatisch waren, können Sie die Absonderung mit einem negativen 

Antigenschnelltestergebnis frühzeitig beenden. Die Probenahme für die Testung darf frühestens 

am 7. Tag der Absonderung durchgeführt werden. Ihre Absonderung endet dann vorzeitig mit 

Vorliegen des negativen Testergebnisses. Dieses negative Testergebnis muss nur vorgelegt 

werden, wenn die Behörde dies explizit verlangt. Die Möglichkeit zur Freitestung besteht nicht, 

wenn bei Ihnen eine besorgniserregende Variante (aktuell z.B. Omikron) feststellt wurde. 
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3. Informieren Sie Ihre Haushaltsangehörigen! 

 Teilen Sie all Ihren Haushaltsangehörigen schnellstmöglich mit, dass Sie positiv getestet 

wurden. 

 Ihre Haushaltsangehörigen müssen sich ebenfalls sofort nach Kenntnis über Ihr positives 

Ergebnis in Absonderung (Quarantäne) begeben, außer diese waren innerhalb der letzten sechs 

Monate nachweislich (PCR-Test) an COVID-19 erkrankt oder sind vollständig geimpft 

(bedeutet nach einem unter www.pei.de/impfstoffe/covid-19 veröffentlichten Impfschema, 

Auffrischimpfung muss nicht nachgewiesen werden) haben keine gegenteilige Anordnung der 

zuständigen Behörde erhalten.  

 Auch Ihre absonderungspflichtigen Haushaltsangehörigen dürfen die Wohnung oder das Haus 

nur in medizinischen oder sonstigen Notfällen oder für Testungen verlassen. Ein Aufenthalt auf 

dem eigenen Balkon oder im eigenen Garten sind möglich.  

 Die Quarantäne für Ihre Haushaltsangehörigen endet in der Regel 14 Tage nach Ihrem 

Testergebnis, sofern Ihre Haushaltsangehörigen nicht selbst Symptome entwickeln und/oder 

positiv getestet werden. 

 Zudem besteht die Möglichkeit zur vorzeitigen Beendigung der Quarantäne von 

Haushaltsangehörigen, sofern diese keine Symptome zeigen. Ab dem siebten Tag der 

Absonderung kann ein Antigenschnelltest vorgenommen werden. Ist dieser negativ, endet die 

Absonderung der Haushaltsangehörigen direkt mit dem Vorliegen des negativen 

Schnelltestergebnisses noch am selben Tag. Das negative Testergebnis (zur vorzeitigen 

Beendigung der Absonderung der Haushaltsmitglieder) muss bis zum Ablauf der ursprünglichen 

Absonderungsdauer mitgeführt und nur auf Verlangen der zuständigen Behörde vorgelegt 

werden. 

 Wenn beim Primärfall eine besorgniserregende Variante vorliegt (aktuell z.B. Omikron), ist eine 

Freitestung für Haushaltsangehörige nicht möglich.  

 Aus Ihrem positiven PCR-Testergebnis ergeben sich zunächst keine weiteren Absonderungs-

verpflichtungen für andere Personen außer Ihren Haushaltsangehörigen. Sie können Ihr Umfeld 

und weitere Kontaktpersonen über ihr positives Testergebnis unterrichten. Ihre Kontaktpersonen 

müssen sich jedoch nicht beim Gesundheitsamt melden. 

 

4. Kontaktaufnahme durch das Gesundheitsamt 

 Das Gesundheitsamt wird mit positiv getesteten Personen, Haushaltsangehörigen und weiteren 

Kontaktpersonen außerhalb von Ausbrüchen und Settings mit vulnerablen Gruppen künftig 

nicht mehr routinemäßig Kontakt aufnehmen. Es ist auch nicht erforderlich, dass Sie sich selbst 

an das Gesundheitsamt wenden. 

 Bei offenen Fragen rund um Ihre eigene Absonderung oder die Absonderung Ihrer 

Haushaltsangehörigen nutzen Sie bitte entsprechende Telefon-Hotlines oder 

Informationsangebote, beispielsweise: 

o FAQ zu Fragen rund um Quarantäne und Isolation in Baden-Württemberg: 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/fragen-und-

antworten-rund-um-corona/faq-quarantaene/ 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/fragen-und-antworten-rund-um-corona/faq-quarantaene/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/fragen-und-antworten-rund-um-corona/faq-quarantaene/
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o Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/fragen-und-antworten/quarantaene-und-

isolierung/  

 Sollten Sie eine Bescheinigung über Ihre Absonderung benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihre 

zuständige Ortspolizeibehörde. 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/fragen-und-antworten/quarantaene-und-isolierung/
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/fragen-und-antworten/quarantaene-und-isolierung/


Eine Anpassung der Regelungen kann je nach epidemiologischer Situation 

bzw. neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen jederzeit erforderlich seinS
ta

nd
: 1

5.
12

.2
02

1

Übersicht zur Absonderungspflicht von Infizierten, Haushaltsangehörigen und Kontaktpersonen

genesen/

vollständig 

geimpft

nicht immunisiert

genesen/

vollständig 

geimpft

nicht immunisiert

Wild-Typ, Alpha und Delta Variante
(und weitere nicht besorgniserregende Varianten)

Besorgniserregende Virusvariante1

(z. B. Omikron (B.1.1.529))

positiv 

getestete

Person 

(Primärfall)

Absonderung ab Kenntnis des positiven Tests 

10 Tage Absonderungsdauer gerechnet ab Tag des Erstnachweises2,3

Freitestung

(nur für Geimpfte)

möglich7

Keine Freitestung

haushalts-

angehörige

Person

Keine 

Absonderungs-

oder Testpflicht4

14 Tage 

Absonderung

14 Tage

Absonderung

ab Kenntnis über positiven Test des Primärfalls

(Absonderungsdauer ab Tag des Erstnachweisesahme)2,5

Freitestung 

möglich8
Keine Freitestung

enge 

Kontakt-

person𝟓

Keine 

Absonderungs-

oder Testpflicht4

14 Tage 

Absonderung

14 Tage

Absonderung

nach letzten Kontakt zum Primärfall5

Freitestung 

möglich8 Keine Freitestung

Kontakt in 

Schule

zu positiv 

getesteter

Person

Tritt in der Klasse ein Fall auf, gilt für die übrigen Schülerinnen und Schüler 

folgendes:

Keine 

Absonderungs-

oder Testpflicht

tägliche Testpflicht 

(Schnelltest oder 

PCR-Test)

über Zeitraum von 

5 Schultagen9

14 Tage Absonderung nach letzten 

Kontakt zum Primärfall5,10

Keine Freitestung

Für Lehrerinnen und Lehrer gilt die Regelung für „enge Kontaktperson“ sofern 

sie vom Gesundheitsamt als solche eingestuft werden10

Kontakt in 

Kita

zu positiv 

getesteter

Person

Tritt in der Gruppe ein Fall auf, gilt für übrige Betreute in Kindertageseinrichtungen 

und Kindertagespflege folgendes:

Keine 

Absonderungs-

pflicht, keine 

Testpflicht

Für Betreute gilt 

einmalige 

Testpflicht mittels 

Schnelltest oder 

PCR-Test vor dem 

Wiederbetreten der

Einrichtung9

14 Tage Absonderung nach letztem 

Kontakt zum Primärfall5,10

Keine Freitestung

Für Betreuende in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege gilt die 

Regelung für „enge Kontaktperson“ sofern sie vom Gesundheitsamt als solche 

eingestuft werden10



Eine Anpassung der Regelungen kann je nach epidemiologischer Situation 

bzw. neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen jederzeit erforderlich seinS
ta

nd
: 1
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(1) Virusvariante des Coronavirus SARS-CoV-2, die sich in ihren Erregereigenschaften wie 

beispielsweise der Übertragbarkeit, der Virulenz oder der Suszeptibilität gegenüber der 

Immunantwort von immunisierten Personen relevant von den herkömmlichen Virusvarianten 

unterscheiden; die SARS-CoV-2-Varianten B.1.1.7 (Alpha) und B.1.617.2 (Delta) sind keine 

besorgniserregenden Virusvarianten im Sinne der AbsonderungsVO.

(2) Positiv getestet Personen müssen sich umgehend nach Information eines positiven 

Testergebnisses (Schnelltest/ PCR-Test) in Absonderung. Nach einem positiven Selbsttest 

müssen diese einen PCR-Test durchführen lassen. Ist das PCR-Testergebnis positiv auf SARS-

CoV2, gilt man als positiv getestet Person und muss sich für 10 Tage absondern (Freitestung 

möglich, siehe Punkt 7). Die Absonderungspflicht beginnt mit Kenntnis des positiven Tests. Die 

Absonderungsdauer berechnet sich ab dem Tag der Probenahme. Bei Schnelltests ist der Tag 

des Erstnachweises und der Tag, an dem die positiv getestete Person das Testergebnis erhält 

i.d.R. derselbe Tag. Bei einem PCR-Test ist der Tag des Erstnachweises und der Tag, an dem 

eine Person Kenntnis über ein positives Testergebnis erlangt i.d.R. nicht derselbe Tag. Die  

Absonderung endet in der Regel 10 Tage nach Ersterregernachweis (Probeentnahme oder 

Laboreingangsdatum, je nachdem was auf dem Nachweis steht). 

(3) Wenn der Ersterregernachweis mittels Schnelltest erfolgte und positiv ausfiel und der 

anschließende PCR-Test negativ ausfällt endet die Absonderung.

(4) Das Gesundheitsamt kann als zuständige Behörde aus wichtigem Grund im Einzelfall abweichen 

und für immunisierte Bewohnerinnen oder Bewohner einer stationären Einrichtung für Menschen 

mit Pflege-und Unterstützungsbedarf oder immunisierte Patientinnen oder Patienten in 

Krankenhäusern oder Reha-Einrichtungen für die Dauer ihres stationären Aufenthalts eine 

Absonderung anordnen.

(5) Wenn der Ersterregernachweise mittels Schnelltest erfolgte und der anschließende PCR-Test 

negativ ausfällt, endet die Absonderung, soweit die Person nicht zugleich enge Kontaktperson 

oder Haushaltsangehörige einer anderen positiv getesteten Person ist.

(6) „Enge Kontaktperson“ ist jede Person, die nach den jeweils geltenden Kriterien des Robert Koch-

Instituts von der zuständigen Behörde als solche eingestuft wurde und nicht bereits 

haushaltsangehörige Person ist.

(7) Freitestung möglich für geimpfte positive getestet Personen:

ab dem siebten Tag der Absonderung mit dem Vorliegen eines negativen Schnelltestergebnisses 

bei Probenentnahme frühestens an diesem Tag, sofern die zuständige Behörde der positiv 

getesteten Person mitteilt, dass ein epidemiologischer Zusammenhang mit dem Vorliegen einer 

besorgniserregenden Virusvariante angenommen werden kann oder bereits nachgewiesen wurde, 

kann keine Freitestung erfolgen.

(8) Freitestung möglich für Haushaltsangehörige und Kontaktpersonen:

ab dem siebten Tag der Absonderung mit dem Vorliegen eines negativen Schnelltestergebnisses 

bei Probenentnahme frühestens an diesem Tag, sofern die zuständige Behörde der positiv 

getesteten Person mitteilt, dass ein epidemiologischer Zusammenhang mit dem Vorliegen einer 

besorgniserregenden Virusvariante angenommen werden kann oder bereits nachgewiesen wurde, 

kann keine Freitestung erfolgen.

(9) Das Gesundheitsamt kann, wenn es sich um ein Ausbruchsgeschehen in einer Schulen oder 

Kindertageseinrichtungen/Kindertagespflege handelt oder im Schulsetting keine ausreichende 

Lüftung sichergestellt  wurde oder die Maskenpflicht nicht eingehalten wurde, eine 

Absonderungspflicht nach § 4 Absatz 2 Satz 1 der AbsonderungsVO als enge Kontaktperson 

anordnen.

(10)Wird ggf. im Rahmen der Ermittlung des zuständigen Gesundheitsamtes festgestellt.


